
Putin und die Bibel 
In seiner Brandrede im Lu-
schniki-Stadion zitierte und 
pervertierte Präsident Putin 
einen Satz aus dem Johannes-
Evangelium (15, 13) mit dem 
er den «heldenhaften» Tod 
russischer Soldaten im barba-
rischen Einsatz gegen die 
Ukraine zu rechtfertigen 
suchte und, mehr noch, ver-
herrlichte. Putin zitierte den 
Satz aus dem Evangelium: 
«Eine grössere Liebe hat 
niemand, als die, dass er sein 
Leben für seine Freunde 
hingibt.» Mit dieser Umdeu-
tung der Worte Jesu Christi 
begeht Putin eine «Sünde 
wider den Heiligen Geist» 
(Mk 3, 28). Dazu steht in der 
Bibel: «Wahrlich ich sage 
euch: Alle Sünde werden den 
Menschenkindern vergeben, 
und alle Lästerungen, die sie 
ausstossen mögen. Wer aber 
wider den heiligen Geist 
lästert, der wird in Ewigkeit 
keine Vergebung erhalten, 
sondern ist ewiger Sünde 
schuldig.» Im besagten Johan-
nes-Evangelium gibt Jesus den 
unmissverständlichen Auf-
trag: Liebet einander! Punkt. 
Präsident Putin und seine 
ganze Entourage lässt statt-
dessen, mit Billigung des 
Moskauer Patriarchen Kirill I, 
der dieses völkerrechtswidrige 
Vorgehen angeblich noch 
verteidigen soll, wahllos 
Bomben auf unschuldige 
Zivilisten werfen. Die Ukraine 
muss nicht entnazifiziert, 
sondern der Kreml muss 
entsatanifiziert werden. Putin 
darf die russisch-orthodoxe 
Kirche nicht länger als folklo-
ristisches Attribut seiner 
unmenschlichen Machtpolitik 
missbrauchen. Es ist zu wün-
schen, dass das russische Volk, 
allen voran die russischen 
Christen, mutig und ent-
schlossen diesen Ungeist 
baldmöglichst aus der Politik 
verbannt. Dafür muss die 
ganze Christenheit zusätzlich 
zu den caritativen Spenden 
auch eindringlich beten und 
bitten.    

Walter Meier 
Städtle 4, Vaduz 

Franchisebefreiung 
Bei der Volksinitiative geht es 
um die Abschaffung der 
gesetzlichen Franchise von 
500 Franken für über 65-Jäh-
rige in der Krankenversiche-
rung, und nicht um eine 
Rentnerhöhung. Die Initiative 
hilft den Rentnern, die ihre 
Prämien im Land bezahlen. 
Die einen sind dafür, die 
anderen dagegen. In einer 
Demokratie ist das legitim. Ich 
bin dafür, weil:  

1. Im Rentenalter werden 
wir alle naturbedingt «schwä-
cher und gebrechlicher» 
(Alterungsprozess) und sind 
auf mehr ärztliche Leistungen 
und Pflegehilfe angewiesen.   

2. Viele Rentner mit gerin-
gem Einkommen (AHV-Rente 
von 1160 bis 2320 Franken) 
überlegen, ob sie zum Arzt 
gehen sollen oder nicht, weil 
ihnen der Selbstbehalt und die 
Franchise zusammen zu 
teurer sind. Für sie stellen 

diese 500 Franken eine zu-
sätzliche Belastung dar.   

3. Der Selbstbehalt für die 
medizinische Behandlung von 
10 Prozent und die wählbare 
Franchise bis zu 4000 Fran-
ken bleiben bestehen. Medizi-
nische Behandlungen werden 
für Rentner also nicht kosten-
los. 

4. Rentner haben lebens-
lang in die Krankenkassen 
einbezahlt. Unsere Nachkom-
men zahlen auch, damit sie im 
Rentenalter auf eine gute 
medizinische Grundversor-
gung hoffen können. Das 
nennt man auch Solidaritäts-
prinzip und hat mit Generatio-
nenkonflikt nichts zu tun. 

5. Nicht zu vergessen: Mit 
dem Eintritt in die Pension 
verdoppelt sich die Kranken-
kassenprämie für viele, denn 
der Arbeitgeberanteil von 50 
Prozent der Krankenkassen-
prämie fällt dann weg. Der 
«Durchschnittsrentner» 
bezahlt aus der eigenen Ta-
sche mehr in die Krankenkas-
se als der Erwerbstätige.  

6. Es geht nicht um das 
Giesskannenprinzip, sondern 
um Menschlichkeit, Wert-
schätzung und Respekt vor 
dem Alter. Personen im Ren-
tenalter sind oft auf medini-
sche Leistungen angewiesen, 
diese Kosten können mit 
dieser Initiative etwas redu-
ziert werden. 

Agnes Dentsch 
Poliweg 12, Ruggell  

Die DpL hat den 
Braten gerochen ... 
… schreibt Herr Sele im Leser-
brief vom 21. März. Dazu ein 
Kommentar: Bereits an der 
Landtagssitzung am 16. Mai 
2016 stellte ich den Antrag, 
die AHV-Beitragssätze für 
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer pro 1000 Franken Lohn 
um je 1 Franken höher anzu-
setzen. Der Antrag wurde mit 
nur 8 Ja-Stimmen hoch ver-
worfen. Diese minimale 
Beitragserhöhung hätte für 
eine kleine AHV-Rentenhö-
hung ab dem Jahr 2023/24 
gereicht. Im Jahr 2020 und 
2021 war wieder eine Debatte 
um die AHV. Statt die Bei-
tragssätze anzuheben, wurde 
beschlossen, zusätzlich 100 
Mio. Steuergelder in die AHV 
zu geben. Was hat dies dem 
Rentner gebracht? Die AHV 
wurde damit sicherer, aber 
von Rentenaufbesserung 
keine Spur. Dies seit 2011, in 
diesem Zeitraum wurde die 
AHV-Rente in der Schweiz 
viermal erhöht. 

Mit unserer Initiative 
werden jährlich nur ca. 
3,5 Millionen Franken Steuer-
gelder gebraucht, um allen 
über 65-Jährigen, die medizi-
nische Leistung benötigen, die 
Ausgaben um 500 Franken 
pro Jahr zu reduzieren. Herr 
Sele hat Recht, das AHV-Pro-
blem wird mit dieser Initiative 
nicht gelöst. Die Abgeordne-
ten der DpL könnten relativ 
einfach einem parlamentari-
schen Vorstoss zur Verbesse-
rung der AHV-Rentenleistung 
einbringen. Dies würde aber 
sehr wahrscheinlich keine 

Mehrheit finden, reine Zeit-
verschwendung. Für eine 
AHV-Rentenerhöhung müss-
ten gemäss Regierung die 
Beiträge erhöht oder das 
Pensionierungsalter um 1 Jahr 
angehoben werden.  

Noch eine Anmerkung: 
Nur die Last der Franchise 
wird abgenommen, nicht der 
Selbstbehalt von 10 Prozent. 
Ein Arztbesuch kostet auch in 
Zukunft. Diese Kosten fallen 
jedoch kleinweise an und sind 
von Personen mit wenig 
Einkommen eher zu bewälti-
gen. Bei gleichem Bezug von 
Gesundheitsleistungen sinken 
die Prämien marginal für alle 
Versicherten.  

Sie erwähnen Herr Schäd-
ler vom «Vaterland», ein 
Arztbesuch soll nicht unge-
straft sein. Soll jemand, der 
krank wird, bestraft werden? 
Seltsame Blüten. Jetzt hat das 
Volk das Wort. 

Herbert Elkuch 
DpL-Landtagsabgeordneter




